
 

 
 

 
 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Technische Ausschuss beschließt den Austausch der bauzeitlichen 
Beleuchtungsanlage an den wirtschaftlichsten Bieter, die Fa. Götz, St. Georgen,  in Höhe 
von 77.855,54€ einschl.19%  Mwst. zu vergeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michael Rieger 
Bürgermeister 
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Roßbergsporthalle, Demontage der vorhandenen Beleuchtung und 
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Sachverhalt: 
 
Aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen wurde im Jahr 2019  der 
Energieverbrauch im Bereich der Beleuchtung der Roßbergsporthalle überprüft. 
Dabei wurde festgestellt, dass der Verbrauch durch die Nutzung der bauzeitlichen 
Leuchtmittel sehr hoch ist. Auch sind die Kosten für den Austausch einzelner 
Leuchtmittel auf Grund der Hallenhöhe aufwendig und teuer. Die eingesetzten 
Leuchtstoffröhren haben eine Leistung von 72 Watt.  
 
Vor diesem Hintergrund wurde der Austausch der Beleuchtung in die 
Haushaltberatungen eingebracht. Die Maßnahme wurde in den Haushalt 2020 
aufgenommen. Parallel dazu wurde ein Förderantrag bei der Nationalen 
Klimaschutzinitiative gestellt. 
Dem Förderantrag wurde entsprochen. Der Austausch der Beleuchtung wird mit 
einem Betrag von 21.705,00 € gefördert (Auszahlung 2021). 
 
Durch den Wechsel zu einer LED Beleuchtung können ca. 40 % an Stromkosten 
eingespart werden. 
Auch im Unterhalt tritt durch die längere Nutzungszeit (doppelt bis dreifach) eine 
Kosteneinsparung ein. 
 
Die Amortisationszeit wurde in der Wirtschaftlichkeitsberechnung mit ca. 2 Jahren 
angegeben. 
 
Die Submission fand am 19.06.20209 im Rathaus St. Georgen statt. 
 
 
Bewertung der Angebote  
 
Drei Firmen haben ein Angebot zur Durchführung der Leistungen abgegeben. Bei 
der Prüfung wurde festgestellt, dass ein Bieter eine Änderung des 
Leistungsverzeichnisses vorgenommen hat, dies führt nach § 16 i.V.m § 8 VOB Teil 
A zum Ausschluss dieses Angebotes. Die anderen Bieter haben die im 
Hauptangebot geforderten technischen 
Anforderungen erfüllt und vollständige Angebote abgegeben, sodass eine 
Wertung dieser Angebote erfolgen konnte. 
 
 
Ergebnis der Ausschreibung 
 

  

Bieter / (Firma) Submissionsergebnis 
Euro (Brutto) 

Geprüfte Summe 
Euro (Brutto) 

Nebenangebot 
Skonto 

1 Bieter A ausgeschlossen   

2 Fa. Götz 
St. Georgen 77.855,54€ 77.855,54€ ---------- 

3 Bieter C 102.379,56€ 102.379,56€ ---------- 
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Vergleich Haushaltsansatz zu Submissionsergebnis  
 
 
Einer Vergabesumme in Höhe von 77.855,54€ € steht der Betrag von 100.000,00 € 
aus dem Haushaltsansatz (Ansatz für Beleuchtung ca. 90.000 €, Nebenarbeiten 
10.000,00€)  gegenüber. Abzüglich der Fördermittel in Höhe von 21.705,00 € 
verbleibt ein Eigenanteil von ca. 56.150,00 € bei der Stadt. 
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